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Flächennutzungsplan der Gemeinde Seubersdorf,
 Lkr. Neumarkt

3. Flächennutzungsplanänderung östlich Daßwang
Sondergebiet Sonnenenergienutzung

BEGRÜNDUNG

1. STÄDTEBAULICHE PLANUNG

Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Seubersdorf, in der rechtsgültigen Fassung 
vom Januar 1995 sind im Änderungsbereich Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Der 
Änderungsbereich liegt im westlichen Anschluß an den Ort Daßwang südöstlich von Seu-
bersdorf. Der Änderungsbereich umfasst knapp 11,3 ha der Flur-Nr. 389, 390 (Teilfläche), 
394/1 (Teilfläche); Gemarkung Daßwang.

1.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation, Landes- und Regionalpla-
nung/Raumordnung

Seubersdorf ist als Kleinzentrum zentraler Ort im Sinne des Landesentwicklungsprogramms 
Bayern 2006 (LEP Bayern 2006). Im Regionalplan wird Seubersdorf Mittelpunktsfunktion 
zugewiesen welche gesichert und weiterentwickelt werden soll.

„Auf das charakteristische Orts- und Landschaftsbild ist möglichst zu achten.“ (LEP Bayern 
2006, B II [G] 1.1)

„Die Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. Neubauflächen sollen möglichst in 
Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden.“ (LEP Bayern 2006, B II 
[Z] 1.1)

„Zur Wahrung nachhaltiger Lebensbedingungen heutiger und künftiger Generationen ist 
anzustreben, dass Energie stets in ausreichender Menge, kostengünstig, sicher und umwelt-
schonend in allen Landesteilen zur Verfügung steht.“ (LEP Bayern 2006, B V [G], 3.1.1 Ener-
gieversorgung) 

„Es ist anzustreben, erneuerbare Energien – Wasserkraft, Biomasse, direkte und indirekte 
Sonnenenergienutzung, Windkraft und Geothermie – verstärkt zu erschließen und zu nut-
zen“. (LEP Bayern 2006, B V [G] 3.6)

Es werden Alternativstandorte einer Einzelfallbetrachtung unterzogen. 

Im Rahmen der Planaufstellung und der Abwägung ist zu prüfen, ob bei Standortalternati-
ven mit Anschluss an Siedlungen entweder

geeignete Siedlungseinheiten im Sinne des LEP vorliegen oder

die spezifischen Standortvoraussetzungen nicht gegeben sind.

Die in der LEP-Begründung genannte Ausnahme kann nur bei fehlenden Alternativen in An-
spruch genommen werden.
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Gewerbebrachen oder sonstige geeignete Konversionsflächen mit den notwendigen Stand-
ortvoraussetzungen bestehen nicht.

Die Planungsfläche liegt im direkten westlichen Anschluss an den Ortsteil Daßwang nördlich 
der B8 am südlichen Hangausläufer des Deichselberg. Im unmittelbarem südwestlichen An-
schluss an den Änderungsbereich ist eine Sonderbaufläche mit der Nutzung Diskothek und 
Stellplätze dargestellt, welche als geeignete Siedlungseinheit einzustufen ist. Ferner ist auf 
den Höhenlagen des Deichselberges die Errichtung von Windkraftanlagen konkret in Pla-
nung, welche gemäß IMS Schreiben vom 19.112009 eine weitere Vorbelastung des Stand-
ortes darstellen. Eine Konzentration der beiden Anlagen ist möglich und städtebaulich durch 
die Gemeinde in diesem Teil des Gemeindegebiets auch gewünscht.

1.2 Bauleitplanung

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt.

1.3 Lage und Dimension des Planungsgebiets

Die Entwicklungsfläche liegt im Anschluss an den Ort Daßwang südöstlich von Seubersdorf.

Der Änderungsbereich umfasst 11,3 ha und unterteilt sich in folgende Flächen:

Flächenbilanz:

Sonderbaufläche Gesamt 85715 m²

Private Grünflächen Gesamt 26350 m²
(mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)

Zuwegung 860 m²

Geltungsbereich gesamt ca. 112925 m²
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2. ANLASS UND ZIELSETZUNG DER PLANUNG, BEDARFSBE-
GRÜNDUNG

Mit der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wird das planerische Ziel verfolgt, eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten, um erneuerbare Energien gewinnen und nutzen 
zu können. Die Gemeinde Seubersdorf unterstützt die Entwicklung von Anlagen zur Gewin-
nung erneuerbarer Energien. Die vorgesehenen Windkraftnutzung im Anschluss an die Flä-
che (privilegiertes Vorhaben ohne Bauleitplanung) ermöglicht eine Energieparkentwicklung 
mit wirtschaftlichen Möglichkeiten für die neu geplanten Einspeiseleitungen.

Um die Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere auf das Landschaftsbild zu verringern, 
werden entsprechende Eingrünungsmaßnahmen getroffen. 

Der Standort wurde auf Eignung geprüft. Aufgrund der des direkten Anschlusses an die 
Sonderbaufläche Diskothek, den geplanten Windkraftanlagen nördlich und der Nähe zur 
B 8 bestehen derzeit keine besser geeigneten Standorte in der Gemarkung Daßwang für 
den von der Gemeinde vorgesehenen Nutzungszweck.

3. PLANUNGSKONZEPTION

Die Nutzung der bisher landwirtschaftlichen Fläche ist nunmehr als Sondernutzung für den 
Zweck der Sonnenenergiegewinnung vorgesehen.

3.1 Harmonisierungsgebot

Aufgrund der vorliegenden Planänderung entsteht kein zusätzlicher Anpassungsbedarf im 
Bereich der wohnbaulichen Entwicklung.

3.2 Erschließung, Versorgungseinrichtungen

Die Planungsfläche ist über öffentliche Wege erschlossen und erreichbar. 

Die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz ist außerhalb des Geltungsbereiches vorgese-
hen.

Die Flächen für die Sondernutzung liegen außerhalb der Anbauverbotszonen von klassifi-
zierten Straßen.

Möglichkeiten eines ausreichenden Brandschutzes werden im Bauleitplanverfahren aufge-
zeigt.

3.3 Bauliche Nutzung

Innerhalb des Sondergebietes werden gemäß Durchführungsvertrag und Vorhaben- und 
Erschließungsplan nur Nutzungen für aufgeständerte Photovoltaikmodule und erforderlich 
Nebengebäude für die techn. Einrichtungen zugelassen.

Die Festlegung der Eingrünung dient zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes.

3.4 Auswirkungen der Planung, Bodenordnung

Die Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie die 
Schutzgüter Mensch, Kultur- und Sachgüter werden im Umweltbericht behandelt. Um nachtei-
lige Auswirkungen auf die angrenzende Bundesstraße zu vermeiden, erfolgt die Darstellung 
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einer mindesten 22 m breiten Randeingrünung zur B8 hin. Der Vorhabensträger wird im 
Durchführungsvertrag zum Rückbau der Anlage verpflichtet. Eine bauliche Folgenutzung 
sollte im Durchführungsvertrag ausgeschlossen werden.

3.5 Immissionsschutz
Durch das geplante Vorhaben sind keine nennenswerten Emissionen zu erwarten. 
Die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen werden ortsüblich bewirtschaftet. Mit 
durch die Bewirtschaftung entstehenden Beeinträchtigungen ist zu rechnen.
Mit folgenden zeitweiligen Einschränkungen ist zu rechnen:

Staubimmissionen bei Mähdrusch, beim Ausbringen bestimmter Handelsdünger so-
wie bei der Bodenbearbeitung bei trockener Witterung.

3.6 Denkmalschutz
Informationen über Bodendenkmäler liegen innerhalb des Änderungsbereiches und im nähe-
ren Umgriff nicht vor. 

3.7 Belange des Umweltschutzes

Es wird eine gesonderte Umweltprüfung im Rahmen des Umweltberichtes durchgeführt. Der 
Umweltbericht ist im Vorentwurf unter Ziff. 5. gesonderter Teil der Begründung und berück-
sichtigt derzeit verfügbare umweltbezogene Informationen zum Planungsbereich. Er doku-
mentiert bekannte und prognostizierte Umweltauswirkungen und wird im Bauleitplanverfah-
ren fortgeschrieben, soweit neue Erkenntnisse vorliegen.

3.8 Spezielle artenschutzrechtliche Belange

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind grundsätzlich alle in Bayern 
vorkommenden Arten der folgenden drei Gruppen zu berücksichtigen:

die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL
die darüber hinaus nur nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" (Art. 6a 

Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG).

Der saP müssen Arten nicht unterzogen werden, für die eine verbotstatbestandsmäßige Be-
troffenheit durch das jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann (Relevanzschwelle). In einem ersten Schritt werden die Arten „abgeschichtet“, die auf-
grund vorliegender Daten als nicht relevant für die weiteren Prüfschritte identifiziert werden 
können.

In einem zweiten Schritt wird durch Bestandsaufnahmen bzw. durch Potenzialanalyse die 
einzelartenbezogene Bestandssituation im Wirkraum des Änderungsbereiches erhoben. 
Hierzu werden die erhobenen Lebensstätten der jeweiligen lokalen Vorkommen der Arten 
mit der Reichweite der Vorhabenswirkungen überlagert.

Nach derzeitiger Auswertung der verfügbaren Unterlagen sind keine Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie oder sonstige streng geschützten Arten durch die Bauleitplanung betrof-
fen.

Potentiell betroffene Arten sind gemäß Vogelschutzrichtlinie die Gilde der Heckenbewoh-
ner.

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  wer-
den vorgeschlagen, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die Ermittlung 
der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen:



flächennutzungsplan gem. seubersdorf,        3. änderung daßwang,        sondergebiet sonnenenergienutzung 8

Festsetzung einer Pflanzbindung am Rande der geplanten Anlage mit überwiegend 
heimischen Laubgehölzen im Bebauungsplan

Bei allen vom Änderungsbereich betroffenen Arten kann unter Einbeziehung der festgesetz-
ten Maßnahmen derzeit konstatiert werden, dass der derzeitige günstige Erhaltungszustand 
gewahrt bleibt bzw. der jetzige ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert 
wird und eine Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht erschwert wird.

Eine Auswertung der ASK erfolgt im weiteren Verfahren, gesonderte Artenerhebungen sind 
nicht vorgesehen.

Die Notwendigkeit der Erteilung einer Befreiung gemäß § 62 Abs. 1 BNatSchG wird für die 
Eingriffsvorhaben nach derzeitigem Stand nicht in Aussicht zu stellen sein. 

3.9 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Die notwendige Überbauung bzw. Nutzung und die Versiegelung von Flächen (in diesem 
Fall sehr gering) stellt nach § 18 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Die-
ser Eingriff ist auszugleichen.

Sowohl aufgrund der geringen Bedeutung der Fläche für den Naturhaushalt (intensive 
landwirtschaftliche Nutzung), als auch wegen der sehr geringen Eingriffsschwere (minimale 
Versiegelung) ergibt sich ein insgesamt geringer Ausgleichsbedarf.

Eine exakte Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs und die Festlegung der Flächen und 
Maßnahmen erfolgen auf der nachfolgenden Planungsebene. Die notwendigen Ausgleichs-
flächen können innerhalb des Änderungsbereiches umgesetzt werden.

4. SONSTIGES

Über diese Änderungen hinaus gilt weiterhin der wirksame Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Seubersdorf.
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5. ANLAGE - UMWELTBERICHT

5.1 Beschreibung der Planung

5.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplanverfahrens

Mit der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wird das planerische Ziel verfolgt, eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten, um erneuerbare Energien gewinnen und nutzen 
zu können. Die Gemeinde Seubersdorf unterstützt die Entwicklung von Anlagen zur Gewin-
nung erneuerbarer Energien. 

Die bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche wird als Sondergebiet für die Sonnenener-
gienutzung mit umgebenden Randeingrünungsflächen ausgewiesen.

5.1.2 Prüfung und Ergebnis anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die Planungsfläche liegt im Gemeindegebiet günstig, Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sind im wesentlichen nur in südwestlicher Richtung zu erwarten.

Geeignete Konversionsflächen stehen nicht zur Verfügung.

Im Anschluss an andere, geeignete Siedlungsflächen der Gemarkung Daßwang stehen der-
zeit keine geeigneten Flächen für die vorgesehene Sondernutzung zur Entwicklung zur Ver-
fügung. 

Die bestehende ausgewiesenen Gewerbefläche im nordwestlichen Bereich von Daßwang ist 
aufgrund ihrer topografischen Lage in Talbereich weithin einsehbar. Dies zeigt, dass unter 
Berücksichtigung städtebaulicher und naturschutzfachlicher Gesichtspunkte nach Ansicht der 
Gemeinde kein besser geeigneter Standort in der Gemarkung zur Verfügung steht, zumal 
durch die geplanten Windkraftanlagen eine wünschenswerte Konzentration gem. IMS 
Schreiben vom 19.11.2009 geschaffen wird.

5.2 Planerische Vorgaben, Umweltbelange und deren Berücksichtigung

5.2.1 Landesplanung / Regionalplanung

Die Gemeinde Seubersdorf ist als Kleinzentrum zentraler Ort im Sinne des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern 2006 (LEP Bayern 2006). Im Regionalplan wird Seubersdorf Mit-
telpunktsfunktion zugewiesen welche gesichert und weiterentwickelt werden soll.

Die Flächen liegen außerhalb von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und regionalen 
Grünzügen.

5.2.2 Landschaftsplan

Ein Landschaftsplan für das Gemeindegebiet ist derzeit in Aufstellung.
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5.2.3 Allgemeine Planungsgrundsätze

Schutzgut Ziele und deren Berücksichtigung

Bodenschutz Bodenversiegelung auf das notwendige Maß beschränken, Funktionen des Bo-
dens erhalten und wiederherstellen, sparsamer Umgang mit Grund und Boden

Berücksichtigung: sparsame Erschließung, Nebengebäude am Grundstücksrand empfohlen, keine 
Fundamente für die Module, ausreichender Abstand der Module über dem Bo-
den

Immissionsschutz Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Auswirkungen auf das Lokalklima

Berücksichtigung Anordnung der Module parallel zur Hauptwindrichtung, genügend Abstand zwi-
schen den Modulen, Lage in gut durchlüfteter Lage im Landschaftsraum, Abstand 
der Module zur nächstgelegenen Wohnnutzung

Wasserschutz Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Erhalt der natürlichen Rückhaltefunk-
tion

Berücksichtigung Schmelz- und Niederschlagswasser kann auf dem Grundstück versickern, keine 
erhebliche Veränderung des Wasserhaushalts. 

Natur- und Landschaftsschutz Standortprüfung mit Beurteilung möglicher Fernwirkungen und erheblicher, 
nachteiliger Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild

Berücksichtigung angemessene und auf die Situation abgestimmte Randeingrünung, Festsetzungen 
zur Dimension und Gestaltung der baulichen Anlagen, fototechnische Prüfung zur 
Beurteilung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild

5.3 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes

5.3.1 Schutzgut Mensch

An die Änderungsfläche grenzen bisher landwirtschaftliche Nutzung mit Flurwegen, Wald-
ränder und im Süden die Bundesstraße 8 an. Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befin-
den sich, getrennt durch die B 8, in minimal 140 m Entfernung im Ortsteil Daßwang westlich 
der geplanten Anlage. 

Die Änderungsfläche liegt im intensiv land- und forstwirtschaftlich genutzten Umfeld im süd-
östlichen Teil des Landkreises Neumarkt i.d. Oberpfalz.

Angaben über Wanderwege liegen nicht vor.

5.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Angaben über streng oder besonders geschützte Arten liegen nicht vor. Europäische Vogel-
arten nach Vogelschutzrichtlinie werden in Kap. 1.9 der Begründung behandelt. 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind ausschließlich als Acker genutzt. Flächen nach 
Art. 13 d BayNatSchG liegen nicht vor. Am Rand eines Wirtschaftswegs besteht eine laub-
holzreiche Hecke. Im Norden und Westen grenzt Wald im Osten Acker an.

5.3.3 Schutzgut Boden 

Es wurde keine Bohrung/kein Aufschluß des Bodens vorgenommen. Es liegen lehmige, durch 
Ackernutzung geprägte Braunerden vor. 
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5.3.4 Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. Messungen zum Grundwasserstand liegen nicht 
vor. Es ist von mindestens mittlerem Grundwasserflurabstand auszugehen. Durch die Boden-
überdeckung ohne erkennbare, flachgründige Stellen ist von keiner erheblichen Empfindlich-
keit für Grundwasserbeeinträchtigungen auszugehen. Das Oberflächenwasser fließt breit-
flächig ab.

5.3.5 Schutzgut Klima/Luft

Die Flächen liegen am östlichen Ortsrand von Daßwang an der B 8. Richtung Südosten fin-
det geringfügig Kaltluftabfluss statt. Die Hauptabflussrichtung im Senkenbereich (B 8) bleibt 
unangetastet, so dass die vorhandene Siedlung nicht bzw. unwesentlich betroffen ist.

Allgemeine Messungen zu Luftschadstoffen liegen für Daßwang nicht vor. Im Wirkbereich 
bestehen keine immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Betriebe.

5.3.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Die Planungsflächen sind nach Süden bzw. Südwesten hin zur Bundesstraße geneigt. Die 
Fläche liegt am südlichen Hangausläufer des bewaldeten Deichselberges. Südlich Bundes-
straße ist befindet sich die Senke in diesem Bereich von dort aus steigt der Gegenhang des 
Hummelsberges wieder an. Im generellen fällt das Gelände nach Westen, hin zur Ortschaft 
Daßwang ab. Die Planungsflächen liegen zwischen ca. 565 und 590 m üNN.

Die Flächen liegen im hügeligen Teil des Juras mit zum Teil stärker geneigten Hängen und 
auch flachgründigen Böden. 

Ausschnitt Topografische Karte
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Daßwang ist ein typisch ländlicher, Ort mit gemischter Nutzung. Er erstreckt sich im wesentli-
chen linear entlang der Bundesstraße, welche topographisch günstig in den Talzonen der 
umliegenden Hügeln verläuft. Neben Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Gebäuden 
bestehen auch einige gewerbliche Anteile. Am östlichen Ortsrand im Nahbereich der Anlage 
besteht ein kleinere Vergnügungsstätte als Einganssituation. Bedingt durch die topographi-
schen Gegebenheiten i.V.m. der Lage in an den Waldrändern ist die Fläche von Daßwang 
so gut wie nicht wahrnehmbar. Einzig von zwei landwirtschaftlichen Splitterhöfen in ca. 
1.3 Km Entfernung können Teile der Anlage wahrgenommen werden:

Blick von Westen auf Daßwang

Die Nutzungsstruktur des Wirkraumes ist von der B 8, Wohnen sowie von Land- und Forst-
wirtschaft geprägt. 

Die Flächennutzungen wechseln klein- bis mittelräumig zwischen naturnahen und forstlich 
geprägten Waldbeständen, Acker- und Grünlandflächen sowie Hecken und Feldgehölzbe-
ständen. Eingebunden sind vorhandene, meist kleinflächige und ländlich geprägte Orte mit 
Infrastruktureinrichtungen v. a. Freileitungen, und Straßen. 

5.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturhistorisch bedeutsame Güter sind derzeit keine bekannt.

5.3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Es sind keine wesentlichen Wechselwirkungen vorhanden
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5.4 Beschreibung der Umweltauswirkungen der Planung

Die Beschreibung erfolgt auf Grundlage der Zustandsermittlung und beschränkt sich auf 
nach die nach Vorentwurf zum Flächennutzungsplan, 3.Änderung möglichen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter.

Schutzgut zu erwartende, erhebliche Auswirkungen

Mensch Es ist von keiner erheblichen Auswirkung auszugehen, da die Fläche nach Eingrü-
nung von den umliegenden Ortsteilen kaum einsehbar ist. Bei Umsetzung der 
Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind die Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild und die Erholungseignung erkennbar und wahrnehmbar. Geringfügige 
Auswirkungen entstehen auf die Erholungsnutzung der Landschaft, da das Vorha-
ben als neuer Bestandteil des Wirkraumes trotz Eingrünungsmaßnahmen erkenn-
bar sein wird. Erheblich Auswirkungen durch Lärmentwicklung können bei ausrei-
chendem Abstand lärmerzeugender technischer Einrichtungen ausgeschlossen 
werden. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Lichtreflexe bei tief stehender 
Sonne auf die nächstgelegenen Wohnnutzungen sind nicht zu erwarten.

Tiere und Pflanzen Aufgrund der Bestandssituation ist von keinen erheblichen Auswirkungen auszu-
gehen. Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten werden in Kap. 3.6 
beschrieben. Durch die Anlage von Hecken und Gehölzflächen sowie die extensi-
ve Wiesennutzung der Modulflächen ist ein zusätzlicher Lebensraum für eine 
Vielzahl nicht an Ackerflächen gebundener Arten zu erwarten

Boden Durch die Festsetzungen ist nur eine äußerst geringe Teilversiegelung des Bodens 
möglich. Ausgleichsmaßnahmen mindern die Eingriffe.

Wasser Im Gesamtsystem sind aufgrund der geringen Versiegelungen keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten.

Luft Es ist von keinen erheblichen Auswirkungen auszugehen.

Landschafts- und Ortsbild Durch die Module und die sonstigen baulichen Anlage, vor allem der Einzäunung 
sind deutlich erkennbare Auswirkungen zu erwarten. Die Eingrünungsmaßnahmen 
können die Auswirkungen in viele Sichtrichtungen mindern. Sofern die Randbe-
pflanzung von außen gesehen vor der Einzäunung angewachsen ist und erhalten 
bleibt, sind im Nahbereich technische Elemente nur von wenigen Blickpunkten aus 
erkennbar. Von weiter entfernten Blickpunkten bestehen nur zum Teil Sichtbezüge 
zum geplanten Vorhaben. Zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild werden für die Abwägung durch die Gemeinde Seubersdorf vom 
Vorhabensträger Fotomontagen zur Verfügung gestellt. Auf die Ausführungen 
des folgenden Kapitels wird verwiesen.

Kultur und Sachgüter Es ist von keinen erheblichen Auswirkungen auszugehen.

5.4.1 Schutzgut Landschaftsbild

Um die Intensität der ästhetischen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die umge-
bende Landschaft zu ermitteln, ist das Vorhaben zunächst mit jenen Aspekten zu erfassen, 
die das Landschaftsbild für den Betrachter ästhetisch wirksam verändern können. Dazu ge-
hören im wesentlichen die Module und Baukörper, die Höhe der Anlage, der umgebende 
Zaun, die Maßnahmen zur Eingrünung und der Standort der Anlage.

Die Bedeutung der Planungsfläche für den Wirkraum wurde in Kap. 5.3.6 beschrieben.

Die auf den Betrachter subjektiv wirkende Gliederung des Planungsbereiches wird maßge-
bend vom Zusammenspiel der Strukturwechsel zwischen Acker- und Grünlandflächen mit 
Waldflächen, punktuell ergänzt durch ländliche Siedlungsflächen mit dem bewegten Relief 
geprägt.
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Die Vielfalt beschränkt sich auf die wiederkehrende Abfolge der genannten Elemente. Im 
direkten Umfeld des Vorhabens ist eine mäßige Vielfalt der genannten Elemente gegeben.

Im landschaftsästhetischen Wirkraum der geplanten Anlage werden Land- und Forstwirt-
schaft intensiv betrieben Siedlungsflächen und überregionale Straßen bestehen im Umfeld. 
Die Naturnähe ist im Wirkraum eingeschränkt.

Die Eigenart des Landschaftsraumes ergibt sich durch die mittelteilige Reliefstruktur in Ver-
bindung mit der intensiven Landnutzung der Forst- und Landwirtschaft. Wirksam im Untersu-
chungsraum sind auch die bestehenden Orte sowie die Straßen und Freileitungen. Gegen-
über dem unmittelbaren Wirkbereich liegen im weiteren Umfeld eine Vielzahl von ähnlicher 
Eigenart geprägte Landschaftsteile. Von einem im weiteren Gesamtraum seltenen Land-
schaftsausschnitt kann nicht ausgegangen werden. Zur Wirkung des Vorhabens im Fernbe-
reich Richtung Südwesten wurde zur Abwägung der einzige, Blickbezug unter Punkt 5.3.6. 
aufgenommen (sieh Foto von landwirtschaftlichem Splitter).

Ästhetische Verluste entstehen durch bauliche Anlagen, wenn die elementaren Maßverhält-
nisse in einer Landschaft missachtet werden. Der Höhenmaßstab wird durch die geplanten 
Bauhöhen nicht verletzt.

Die Flächenausdehnung des Vorhabens umfasst knapp 8 ha Modulflächen. Im näheren Um-
feld sind vor allem landwirtschaftliche Nutzflächen und Waldparzellen in ähnlicher Flächen-
ausdehnung vorhanden:

Farbige Kennzeichnung: Modulflächen, im Umfeld sind einige wenige landwirtschaftliche Flächen in ähnlicher 
Flächengröße erkennbar

Der Flächenumfang befindet sich an der oberen Grenze der Maßstäblichkeit.

Bäuerliche Kulturlandschaft wird vom Durchschnittsbetrachter als naturnahe Gegenwelt zu 
technisch- urban gestalteten Wohnumfeldern wahrgenommen. Erheblich störend wirken in 
diesen Landschaften technische Überfremdungen. Im weiteren und näheren Umfeld sind nur 
technische Einrichtungen wie Gebäude, Strommasten und Freileitungen bereits Bestandteil 
der Wahrnehmung. Eine zusätzliche Belastung durch den Bau der Solarmodule wird zu kons-
tatieren sein. Die Maßnahmen zur Eingriffminimierung werden in weiten Teilen des näheren
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Untersuchungsraumes wirksam sein. Es verbleibt jedoch visuell wie auch psychologisch die 
Anreicherung des Untersuchungsraumes durch ein neues, bisher nicht vorhandenes, großflä-
chiges Element vor allem aus Blickrichtung Südwesten in Nahbereich.

Trotz landschaftsgerechten Eingrünungsmaßnahmen werden Auswirkungen auftreten 

In der Zeit, in der die Pflanzungen noch nicht ausreichend entwickelt sind. 
Im laublosen Zustand deutlicher als im Sommerhalbjahr
In nennenswertem Umfang nur von einer Blickrichtungen von Südwesten, von denen 

die Randeingrünung aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht sichthemmend 
gegenüber den Modulflächen wirkt.

5.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei 
Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante)

Bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante, kein Bebauung) bliebe die Bestandssituati-
on unverändert. 

Die beschriebenen Eingriffe und die Pflanzmaßnahmen blieben aus.

5.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen

5.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Folgende Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen sind vorgesehen bzw. werden auf 
Bebauungsplanebene festgesetzt:

Festsetzung zur Gestaltung und Nutzung der Bodenfläche unter den Modulen auf 
Bebauungsplanebene

Reduzierung der baulichen Höhe der Module auf Bebauungsplanebene

Festsetzung der Einzäunung hinter den Flächen mit Pflanzbindungen auf Bebauungs-
planebene

Festsetzungen zur Art und Größe der Pflanzbindungen auf Bebauungsplanebene

Festsetzung zur Fundamentausbildung, keine oberirdischen Fundamente auf Bebau-
ungsplanebene

Beschränkung von Werbemaßnahmen auf Bebauungsplanebene

5.5.2 Ausgleichsmaßnahmen

Das Änderungsgebiet ist landwirtschaftlich intensiv genutzt. Die Zustandsbeschreibung der 
Schutzgüter erfolgt in Kap. 5.4.

Zu erwarten sind Eingriffe in Natur und Landschaft durch bauliche Anlagen, insbesondere 
durch die Module zur Sonnenenergienutzung, in geringem Umfang Nebengebäude und 
durch die Einzäunung der Anlage. Versiegelungen sind bei vergleichbaren Projekten nur in 
sehr geringem Umfang zu erwarten.
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Im wesentlichen sind Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten. Der gesetzliche 
Ausgleichsflächenbedarf wird sich daher auf den Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe in das 
Landschaftsbild konzentrieren. Insofern sind die Ausgleichsmaßnahmen auf die Wiederher-
stellung eines angemessenen Landschaftsbildes abzustellen. In der Plandarstellung der Än-
derung des Flächennutzungsplanes ist eine vollständig um das Sondergebiet verlaufende 
Eingrünung (Pflanzmaßnahme nach § 5 Abs. 2 Ziff. 10 und Abs. 2a BauGB) als Ausgleichs-
maßnahme dargestellt. Weitere externe Ausgleichsflächen sind nicht notwendig. Eine ge-
naue Ermittlung der Art der Eingrünung und des Flächenbedarfes für die Ausgleichsmaß-
nahme erfolgt auf Bebauungsplanebene.

5.6 Zusätzliche Angaben

5.6.1 Verfahren und Methodik der Umweltprüfung

Zur Ermittlung der Bestandssituation der einzelnen Schutzgüter erfolgte eine Auswertung der 
dem Landschaftsarchitekten zur Verfügung gestellten Unterlagen. Zur Ermittlung der vor-
handenen Lebensraumtypen und Arten erfolgt eine Luftbildauswertung mit ergänzender 
Geländeerhebung. Zu den Schutzgütern Boden, Wasser und mit dem Schutzgut Mensch sind 
keine gesonderten Gutachten vorgesehen. Im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 
BauGB werden die Fachbehörden zur Äußerung hinsichtlich des Umfangs der Umweltprü-
fung aufgefordert.

Die Umweltauswirkungen wurden zu den einzelnen Schutzgüter auf Grundlage des Vorent-
wurfes des Bebauungsplanes und der genannten Erhebungen beschrieben. 

5.6.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Un-
terlagen

Keine

5.6.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt

Die Überwachung erfolgt durch die Verwaltung der Gemeinde sowie die Bauaufsichtsbe-
hörde.

Es sind über die bisherigen Verwaltungs- und Genehmigungsvorgänge keine gesonderten 
Maßnahmen vorgesehen.

5.7 Zusammenfassung

Erfolgt im weiteren Verfahren
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6. ANLAGEN 

Alternativenprüfung 
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